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Musterbetriebsvereinbarung Arbeitserfassung
Zwischen der Firma H & S GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, Musterstraße 1, 34567 Musterstadt
– im Weiteren Arbeitgeberin genannt –
und
dem Betriebsrat der Firma H & S GmbH, vertreten durch den Betriebsratsvorsitzenden Gerd Müller, Musterstraße 1, 34567 Musterstadt
– im weiteren Betriebsrat genannt –
wird folgende Betriebsvereinbarung geschlossen:
Präambel
Die nachstehende Betriebsvereinbarung regelt die Einführung des Zeiterfassungs- und Zugangskontrollsystems ”AIDA“. Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass diese Betriebsvereinbarung insbesondere der Verwirklichung des betrieblichen Datenschutzes, unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der Datensparsamkeit, sowie dem Schutz der Arbeitnehmer vor unkontrollierter Arbeitnehmerüberwachung dienen soll.
§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sinne von § 5 BetrVG, die gegenwärtig oder zukünftig bei der Arbeitgeberin beschäftigt sind. Es ist sicherzustellen, dass mithilfe des ”AIDA-Systems“ keine Daten von oder über Personen gesammelt werden, die nicht unter den Geltungsbereich dieser Betriebsvereinbarung fallen.
§ 2 Einführung des AIDA-Systems
Die Arbeitgeberin wird das AIDA-System gemäß technischer Beschreibung vom 15.04.2010 im Betrieb einsetzen. Die vorgenannte technische Beschreibung ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Betriebsvereinbarung.
Der Einsatz dieses Systems darf erst erfolgen, wenn die geltenden betrieblichen Regelungen (insbesondere bestehende Betriebsvereinbarungen) über die betriebsübliche Arbeitszeit sowie über den Umgang mit Überstunden/Mehrarbeit oder Kurzarbeit in das System fehlerfrei eingepflegt sind und dies dem Betriebsrat nachgewiesen wurde. Das Gleiche gilt für die betrieblichen Regelungen für Urlaubsplanungen, insbesondere die hierüber geltenden Betriebsvereinbarungen.

§ 3 Aufstellung des Zeiterfassungsterminals
Das Zeiterfassungsterminal (technisches Gerät, mit dessen Hilfe das Kommen und Gehen bzw. die Pausen der einzelnen Arbeitnehmer erfasst werden) wird im Eingangsbereich des Betriebsgebäudes gut zugänglich montiert, und zwar nach Maßgabe des in der Anlage beigefügten Grundrisses, in welchem der Standort des Terminals farbig markiert ist.
Das Zeiterfassungsterminal arbeitet berührungslos mithilfe der RFID-Technik. Die Sende- und Empfangseinheit des Zeiterfassungsterminals ist so zu konfigurieren, dass eine Datenerfassung nur aus einem räumlichen Abstand zum Zeiterfassungsterminal von maximal 20 Zentimetern möglich ist. Die unter den Geltungsbereich dieser Betriebsvereinbarung fallenden Arbeitnehmer erhalten einen RFID-Chip, der entweder in einer scheckkartenartigen Plastikkarte oder in einem Schlüsselanhänger untergebracht ist. Die Datenübertragung darf nur in einem Abstand von maximal 20 Zentimetern zwischen Sende- und Empfangseinheit funktionieren.
Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass die RFID-Chips nur in der oben genannten Form verwendet und insbesondere nicht verdeckt oder versteckt in anderen Sachen angebracht werden dürfen.
§ 4 Verwendungszweck des AIDA-Systems
Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass das AIDA-System nur zum Zwecke der Arbeitszeiterfassung für statistische Zwecke sowie zur Ermittlung der Arbeitsentgelte, zur Urlaubsplanung und zur Gewährung des Zutritts berechtigter Personen zum Betrieb genutzt wird.
Eine Nutzung des Systems zur Arbeitnehmerüberwachung im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG schließen die Betriebsparteien aus. Demgemäß dürfen die mit dem AIDA-System erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten nicht zum Nachteil von Arbeitnehmern genutzt werden. Insbesondere besteht ein Beweisverwertungsverbot hinsichtlich der erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten für die Arbeitgeberin für alle Verwendungszwecke, die außerhalb dieser Regelung in der vorliegenden Betriebsvereinbarung liegen.
§ 5 Verwendung des AIDA-Geschäftsführungsmoduls
Die Parteien stimmen darin überein, dass das Geschäftsführungsmodul in der sog. ”Lightversion AL/100“ verwendet wird. Es dürfen nur die in dieser Betriebsvereinbarung bezeichneten Standardlisten verwendet werden:
…
Betriebsspezifische Listengestaltungen dürfen nur mit Zustimmung des Betriebsrats vorgenommen werden.

Auswertungen, die nicht Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung sind oder denen der Betriebsrat nicht ausdrücklich zugestimmt hat, dürfen nicht zum Nachteil von Arbeitnehmern verwendet werden. Insbesondere besteht insoweit ein ausdrückliches Beweisverwertungsverbot.
§ 6 Verwendung der Softwaremodule Selbst- und Abteilungsauskunft
Jeder Mitarbeiter kann mittels der Selbstauskunft mit entsprechender Passwortfreigabe eigene, auf seine Person bezogene Auswertungen ansehen (z.B. seinen persönlichen Jahreskalender, Monatsjournale etc). Diese Selbstauskunft ist insbesondere so einzurichten, dass auch der jeweilige Arbeitszeitkontostand mit Plus- und Minusstunden für den Mitarbeiter jederzeit tagesaktuell ersichtlich ist.
Die Funktion ”Abteilungsauskunft“ ist so zu konfigurieren, dass tatsächlich ausschließlich die Abteilungsleitungen, und im Falle von deren Abwesenheit deren Stellvertretungen, sowie die Geschäftsleitung Zugriff auf dieses Modul haben. Hier dürfen nur solche Auswertungen freigeschaltet sein, die nachstehend im Einzelnen aufgeführt sind:
…
Darüber hinaus dürfen Auswertungen nur verwendet werden, wenn der Betriebsrat ihrer Verwendung ausdrücklich zugestimmt hat.
Sollten Auswertungen verwendet werden, die nicht Gegenstand dieser Betriebsvereinbarung sind oder denen der Betriebsrat nicht ausdrücklich zugestimmt hat, so sind die damit erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten nicht zum Nachteil von Arbeitnehmern zu verwenden. Insbesondere unterliegen diese Daten einem Beweisverwertungsverbot.
§ 7 Kontrollrechte des Betriebsrats
Der Betriebsrat kann zweimal jährlich zu einem von ihm selbst zu bestimmenden Termin ohne Vorankündigung und ggf. unter Hinzuziehung eines technischen Sachverständigen im Sinne von § 80 BetrVG, dessen Hinzuziehung die Arbeitgeberin bereits jetzt zustimmt und dessen Kosten sie trägt, die Einhaltung dieser Betriebsvereinbarung prüfen. Dem Betriebsrat bzw. seinem Sachverständigen ist dabei insbesondere Zugang auch zum Geschäftsführungs- und Abteilungsleitermodul zu gewähren.
§ 8 Schlussbestimmungen
Updates von Software und Firmware dürfen erst vorgenommen werden, wenn der Betriebsrat dem zugestimmt hat; ggf. ist hierüber eine gesonderte Betriebsvereinbarung zu schließen. Die Zustimmung ist zu erteilen, wenn feststeht, dass mit dem Update keine neuen Kontrollmöglichkeiten im Sinne von § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG geschaffen werden.
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Sollte diese Betriebsvereinbarung teilweise unwirksam sein oder werden, stimmen die Betriebsparteien darin überein, dass dies nicht die Wirksamkeit der Betriebsvereinbarung im Übrigen berührt. Die Betriebsvereinbarung im Übrigen bleibt wirksam. Die Betriebsparteien verpflichten sich, den unwirksamen Teil durch eine Neuregelung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des unwirksamen Teiles so weit wie möglich entspricht.
Die Betriebsvereinbarung ist mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende kündbar. Im Falle ihrer Kündigung wirkt die Betriebsvereinbarung bis zum Abschluss einer neuen Betriebsvereinbarung in allen ihren Teilen nach.
Die Anlagen zu dieser Betriebsvereinbarung sind Bestandteil dieser Betriebsvereinbarung.
Die Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft.
Musterstadt, Datum
Unterschrift Betriebsratsvorsitzender Unterschrift Geschäftsleitung
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